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Studienordnung

für das Studium des Unterrichtsfaches
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für das Lehramt an Berufskollegs

an der Universität Paderborn

Vom 5. August 2005

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 86 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. März 2000 (GV. NRW S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2004
(GV. NRW S. 752), hat die Universität Paderborn die folgende Studienordnungerlassen:
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Teill

Allgemeine Bestimmungen
§1

Geltungsbereich
(1) Das Studium mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Berufskollegs

umfasst das erziehungswissenschaftlicheStudium und das Studium einer beruflichen
Fachrichtung und eines Unterrichtsfachesoder zweier beruflicher Fachrichtungen oder
zweier Unterrichtsfächer. Das Studium eines Unterrichtsfaches oder einer beruflichen

Fachrichtung beinhaltet fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien.
(2) An der Universität Paderborn können die folgenden Unterrichtsfächer gewählt werden:

Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Kunst, Mathematik, Physik, Religionslehre,
ev., Religionslehre, kam., Spanisch und Sport.

(3) An der Universität Paderborn können die folgenden beruflichen Fachrichtungen gewählt
werden: Elektrotechnik, Fertigungstechnik, Maschinenbautechnik und Wirtschafts¬
wissenschaft.

(3) Der Studienordnung liegen zugrunde:
■ das Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehreraus¬

bildungsgesetz - LABG) vom 2. Juli 2002 (G.V. NRW. S. 325),
■ die Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (Lehramts¬

prüfungsordnung - LPO) vom 27. März 2003.

§2
Zugangsvoraussetzung

(1) Zum Studium kann zugelassen werden, wer die Voraussetzungen zum Besuch einer
wissenschaftlichenHochschule nachweist durch

■ ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder
■ ein Zeugnis über eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife oder
■ ein Zeugnis einer als gleichwertig anerkannten anderen Vorbildung.
Das Nähere regelt die Einschreibungsordnungder Universität Paderborn.

(2) Die Einschreibung zum Studium der Unterrichtsfächer Kunst und Sport setzt das erfolg¬
reiche Bestehen einer Eignungsprüfungvoraus.

(3) Gemäß Erlass vom 24. Oktober 2003 setzt das Lehramtsstudium grundsätzlich Kennt¬
nisse in zwei Fremdsprachenvoraus, die in der Regel durch den Erwerb der Allgemei¬
nen Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesen werden. Studierenden mit nicht
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deutscher Erstsprache werden die entsprechend nachgewiesenen deutschen Sprach¬
kenntnisse als die einer Fremdsprache anerkannt.
Für die Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen können in diesen oder weiteren
Fächern unabdingbare sprachliche Kenntnisse gefordert werden. Studierenden, die diese
Voraussetzungennicht erfüllen, werden alternative Veranstaltungen angeboten (vgl. §
15 Abs. 2).
Der Nachweis der fremdsprachlichen Kenntnisse ist bis zur Zwischenprüfungzu erbrin¬
gen. Die Bescheinigung für die bestandene Zwischenprüfung wird erst dann erteilt,
wenn der Nachweis über die erforderlichen Sprachkenntnisse erbracht ist.

§3
Studienbeginn

(1) Als Studienbeginn ist grundsätzlich sowohl das Wintersemester als auch das Sommer¬
semester möglich.

(2) Fachspezifische Empfehlungen zum Studienbeginn können § 15 Abs. 1 entnommen
werden.

§4
Umfang des Studiums

(1) Das Studium hat eine Regelstudienzeit von neun Semestern.
(2) Das Studienvolumenumfasst 160 Semesterwochenstundensowie Praxisphasen im Ge¬

samtumfang von mindestens 14 Wochen. Davon entfallen
■ 65 Semesterwochenstundenauf das Studium des ersten Unterrichtsfaches oder der

ersten beruflichen Fachrichtung, dabei sind 8 Semesterwochenstundenfachdidakti¬
sche Studien nachzuweisen,

■ 65 Semesterwochenstundenauf das Studium eines weiteren Unterrichtsfachesoder

einer weiteren beruflichen Fachrichtung, dabei sind 8 Semesterwochenstunden
fachdidaktischeStudien nachzuweisen,

■ 30 Semesterwochenstundenauf das erziehungswissenschaftlicheStudium, unter Be¬
teiligung insbesondere der Psychologie und der Sozialwissenschaften,die mit einem
Studienumfang von 8 Semesterwochenstunden im erziehungswissenschaftlichen
Studium vertreten sein sollen. Dabei sind 6-10 Semesterwochenstundenauf berufs¬

pädagogische Fragestellungen zu beziehen.
(3) Es ist eine einschlägige fachpraktischeTätigkeit abzuleisten. Nähere Bestimmungen,

insbesondere zur Dauer, erlässt das Ministerium. Der Nachweis über den Abschluss
des überwiegenden Teils der fachpraktischen Ausbildung ist vor der Zulassung zur



Ersten Staatsprüfung vorzulegen; der Abschluss der gesamten fachpraktischenAusbil¬
dung ist vor der Einstellung in den Vorbereitungsdienst nachzuweisen.

(4) Das Studium der UnterrichtsfächerEnglisch, Französisch oder Spanisch soll mindes¬
tens ein Studiensemester oder ein Halbjahrespraktikum in einem entsprechendenLand
der Zielsprache umfassen; werden zwei der genannten Unterrichtsfächer studiert, so
kann die Zielsprache für den Auslandsaufenthalt frei gewählt werden.

§5
Gliederung des Studiums

(1) Das Studium der beiden Unterrichtsfächer/derbeiden beruflichen Fachrichtungen/der
Kombination aus Unterrichtsfach und beruflicher Fachrichtung sowie das erziehungs¬
wissenschaftliche Studium gliedern sich jeweils in zwei Teile. Der erste Teil (Grund¬
studium) vermittelt Grundlagen- und Orientierungswissen und umfasst etwa die Hälfte
des jeweiligen Studienvolumens.Der zweite Teil (Hauptstudium) baut auf dem erwor¬
benen Grundlagen- und Orientierungswissenauf und stellt eine exemplarische Vertie¬
fung in ausgewählten Bereichen dar.

(2) Der erste Teil des Studiums schließt in den Unterrichtsfächern/beruflichenFachrichtun¬
gen und der Erziehungswissenschaft mit der Zwischenprüfung ab. Die Zwischen¬
prüfung kann studienbegleitend erfolgen. Näheres ist in § 22 geregelt.

(3) Das Studium schließt mit der Ersten Staatsprüfung ab (vgl. § 14).

§6
Praxisphasen

(1) Die Praxisphasen sollen den Studierenden helfen,
■ den Perspektivenwechselvon der Schüler- zur Lehrerrolle anzubahnen und Erwar¬

tungen an den und Vorstellungen zum angestrebten Beruf zu überdenken,
■ wissenschaftlicheInhalte auf Prozesse und Situationen schulischer Praxis zu bezie¬

hen und die Bezüge zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischem
Handeln zu reflektieren,

■ eine professionsorientierteStudienhaltungaufzubauen und erste praktische Erfah¬
rungen aus der Perspektive von Lehreraufgaben zu gewinnen.

(2) Um diese Ziele zu erreichen, werden die Praxisphasen systematisch mit theoriebezoge¬
nen Studien im Umfang von insgesamt 12 Semesterwochenstundenvorrangig aus der
Erziehungswissenschaftund den Fachdidaktiken verknüpft.

(3) Folgende Praxisphasen sind während des Studiums zu absolvieren:



-7-

a) im ersten Studienjahr ein Schulpraktikum im Umfang von 4 Wochen im Sinne der
Orientierung und Erkundung des Berufsfeldes und der Überprüfung der Berufs¬
wahlentscheidung unter Begleitung der Erziehungswissenschaft; dieses Praktikum
ist mit Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 Semesterwochenstunden inhaltlich
verbunden. Die Praxisphase wird mit einem Teilnahmescheinabgeschlossen,

b) im Hauptstudium im ersten Unterrichtsfach/inder ersten beruflichen Fachrichtung
ein Schulpraktikum im Umfang von 4 Wochen, das mit Lehrveranstaltungen im
Umfang von 4 Semesterwochenstundeninhaltlich verbunden ist,

c) im Hauptstudium im zweiten Unterrichtsfach/derzweiten beruflichen Fachrichtung
ein Schulpraktikum im Umfang von 4 Wochen, das mit Lehrveranstaltungen im
Umfang von 4 Semesterwochenstundeninhaltlich verbunden ist,

d) ein Ergänzungspraktikum im Umfang von 2 Wochen, falls nicht eine der zuvor ge¬
nannten Praxisphasen aus inhaltlichen Erwägungen heraus aufgestockt wurde. In
Abstimmung mit dem Praktikumsbüro kann diese Praxisphase in außerschulischen
Einrichtungender Kinder- und Jugendarbeit, in Fort- und Weiterbildungsbereichen,
in anderen Schulformen, in berufsbildendenBereichen, als Schulpraktikum im Aus¬
land oder als profilbezogenesPraktikum (vgl. § 11) durchgeführt werden.

§7
Ziele des Studiums

(1) An der Universität Paderborn orientiert sich die Lehrerausbildungan einem Leitbild von
Schule, in dem diese als Ort des Lernens und zugleich als Erfahrungs- und Entwick¬
lungsraum verstanden wird. Für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer resultieren aus
diesem Leitbild die folgenden Aufgaben: Anregen, Unterstützen und Beurteilen von
Lernprozessen,Erziehen und Beraten sowie Mitwirken an der Schulentwicklung.

(2) In der ersten Phase der Lehrerausbildungsollen die Studierenden
■ die wissenschaftlichen Grundlagen für die Wahrnehmung von Unterrichts-, Erzie-

hungs- und Schulentwicklungsaufgabenerwerben,
■ eine forschende Grundhaltung einnehmen und erste praktische Erfahrungen im Hin¬

blick auf berufliche Aufgaben gewinnen,
■ Persönlichkeitseigenschaften, die für den Lehrerberuf wichtig sind, weiterentwi¬

ckeln.

(3) Das Studium orientiert sich an der Entwicklung grundlegender beruflicher Kompeten¬
zen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung und Diagnostik sowie Evaluation und
Qualitätssicherung.Es vermittelt insbesondere Kennmisse und Fähigkeiten in Bezug auf
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die Anwendung von Fachwissen, die Auswahl und Beurteilung von wissenschaftlichen
Erkenntnissenund deren Nutzung für pädagogische Handlungsfelder sowie die Förde¬
rung der Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler.

(4) Die zu erwerbenden Kompetenzen sollen die Studierenden gleichzeitig für die Aus¬
übung von Tätigkeiten befähigen, die dem Lehrerberuf verwandt sind.

(5) Im Sinne einer Internationalisierungvon Schule und Lehrerausbildungwird das Absol¬
vieren einzelner Studienanteile im Ausland empfohlen.

§8
Erwerb von Kompetenzen

(1) In den fachwissenschaftlichen Studien (sowohl in den Unterrichtsfächern als auch in
den beruflichen Fachrichtungen)erwerben die Studierenden die Fähigkeit,
" inhaltliche Fragestellungen des jeweiligen Faches zu verstehen sowie fachliche Fra¬

gen selbst zu entwickeln,
■ Methoden des Faches (in Verbindung mit spezifischen Inhalten) zu verstehen und

anzuwenden,
■ die Systematik des Faches sowie den Prozess der fachbezogenenBegriffs-, Modell-

und Theoriebildung zu durchschauen,
■ sich fachlichen Fragestellungenmit einer forschenden Grundhaltung zu nähern,
■ die gesellschaftlicheBedeutung des Faches - auch im Vergleich zu anderen Fächern

- zu reflektieren,

■ sich in neue bzw. zukünftige Entwicklungen des Unterrichtsfaches/derberuflichen
Fachrichtung in selbstständiger Weise einzuarbeiten.

(2) Den fachdidaktischen Studien kommt eine Integrationsfunktionbezogen auf die fach¬
wissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichenStudien zu. In ihnen erwerben die
Studierenden die Fähigkeit,
■ den allgemeinbildendenGehalt fachlicher Inhalte und Methoden zu bestimmen und

in die historische Entwicklung einzuordnen,
■ Voraussetzungenfür fachliches und fächerverbindendesLernen unter Beachtung der

sich ändernden und unterschiedlichen Alltagswirklichkeiten von Kindern und Ju¬
gendlichen mit diagnostischen Verfahren zu erfassen,

■ fachliche und fächerverbindende Unterrichtszielezu formulieren und zu begründen,
■ fachlichen Unterricht unter Einbeziehung fächerverbindenderPerspektiven - auf der

Basis theoretischer Ansätze und empirischer Befunde und unter Verwendung geeig¬
neter Medien - zu analysieren, zu planen, zu erproben und zu reflektieren,
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■ fachliche und fächerverbindendeSichtweisen in die Entwicklung von Schulprofüen

bzw. Schulprogrammeneinzubringen.
(3) Im erziehungswissenschaftlichenStudium sollen die Studierenden auf der Basis wissen¬

schaftlicher Ansätze die Fähigkeit erwerben,
■ Denkmuster, Emotionen, Verhalten und Handeln von Kindern und Jugendlichen vor

dem Hintergrund ihres jeweiligen Entwicklungsstandesund sozialen Umfeldes an¬
gemessen wahrzunehmenund zu verstehen,

■ Voraussetzungen, Bedingungen und Risikofaktoren für Erziehungs- und Bildungs¬
prozesse mit diagnostischen Mitteln zu erfassen, Heterogenität als Chance wahrzu¬
nehmen, Förder- und Beratungsmaßnahmenzu entwerfen und zu erproben,

■ Vorgehensweisen für pädagogisches Handeln in Unterricht und Schule einschließ¬
lich der Nutzung geeigneter Medien vor theoretischem und empirischem Hinter¬
grund zu analysieren, zu entwerfen und zu erproben,

■ Bedingungen für Schulentwicklungsprozessezu erfassen, Schulentwicklungsprozes¬
se zu skizzieren und Verfahren der Evaluation und Qualitätssicherungzu beschrei¬
ben,

■ schulische und pädagogische Tätigkeiten sowie Lehrerberuf und Professionalität in
größeren historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängenzu reflektieren.

§9
Modularisierung

(1) Das Studienangebot für das Studium der Unterrichtsfächer/beruflichenFachrichtungen
und das erziehungswissenschaftlicheStudium erfolgt in modularisierter Form.

(2) Ein Modul ist ein Verbund von Lehrveranstaltungenmit inhaltlichem und/oder metho¬
dischem Schwerpunkt. Das Modul zielt auf den Erwerb spezifischer Kompetenzen, der
auf der Grundlage von definierten Qualifikationszielenbzw. Standards überprüft wird.

(3) Ein Modul umfasst in der Regel Lehrveranstaltungen im Umfang von 6 bis 10 Semes¬
terwochenstunden,die in der Regel in einem Semester oder einem Studienjahr angebo¬
ten werden.

§10
Kerncurriculum

(1) Sowohl das Studium der Unterrichtsfächer/derberuflichen Fachrichtungen als auch das
erziehungswissenschaftlicheStudium enthält ein Kerncurriculum.

(2) Ein Kerncurriculum ist ein Verbund von Modulen oder ggf. Teilen von Modulen, der
von allen Studierenden verpflichtend studiert werden muss.
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Es umfasst in der Regel mindestens die Hälfte des jeweiligen Studienvolumens.

§11
Profilbildung

(1) Die Universität Paderborn bietet auf Empfehlung des Ausschusses für Lehrerbildung
standortspezifische berufsfeldbezogeneProfile an, die von den Studierenden auf freiwil¬
liger Basis studiert werden können.

(2) Ein Profil zielt auf den Erwerb spezifischer fächerverbindenderKompetenzen und um¬
fasst Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 20 Semesterwochenstundenaus
dem Studium der Unterrichtsfächer/der beruflichen Fachrichtungen und dem erzie¬
hungswissenschaftlichenStudium.

(3) Die erworbenen Kompetenzen werden in einem Portfolio dokumentiert und zertifiziert,
das die Studierenden neben ihrem Zeugnis der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt er¬
halten.

§12
Studienberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatungsstelle
(ZSB) der Universität Paderborn. Sie erstreckt sich auf allgemeine Fragen der Studien¬
eignung sowie der Studienmöglichkeiten,der Studieninhalte, des Studienaufbaus und
der Studienanforderungen.Sie umfasst bei studienbedingten persönlichen Schwierigkei¬
ten auch psychologischeBeratung.

(2) Die studienbegleitende Fachberatung erfolgt durch die Studienberaterinnen und Stu¬
dienberater, die vom Fakultätsrat benannt werden. Die studienbegleitendeFachberatung
unterstützt die Studierenden vor allem in fachspezifischen Fragen der Studieninhalte,
des Studienaufbaus,der Srudienanforderungen und von Auslandsstudien.Darüber hin¬
aus stehen alle Lehrenden in ihren Sprechstundenzu Fragen der Studiengestaltung,der
Studientechniken und der Wahl der Schwerpunkte zur Verfugung.

(3) Bezogen auf die Berufswahlentscheidungder Studierenden erfolgt die Beratung insbe¬
sondere im Zusammenhang mit dem erziehungswissenschaftlichen Orientierungs-
praktikum.

(4) Die individuellen Berarungsmöglichkeitenwerden ergänzt durch regelmäßige vom Pa¬
derborner Lehrerausbildungszentrum(PLAZ) angebotene Informationsveranstaltungen
zur ersten Orientierung im Studium, zum Prüfungsablauf, zum Übergang ins Referenda-
riat, zu Berufsperspektiven und zu zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeitenim Rah-
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men von Profilen, Auslandspraktikaoder Aktivitäten im Berufsfeld Schule, die über die
verpflichtendenSchulpraktika hinausgehen.

§13

Anrechnung von Studienleistungen
(1) Das Ministerium kann gleichwertige Studien, die an Einrichtungen gemäß § 2 Abs. 1

und 2 LABG geleistet worden sind, anerkennen.
(2) Studien, die an anderen Hochschulen als den in § 2 LABG genannten Hochschulen ge¬

leistet worden sind und den in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen festgelegten
Anforderungen entsprechen, können bei der Zulassung zur Ersten Staatsprüfung ange¬
rechnet werden.

§14
Erste Staatsprüfung

(1) Mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Berufskollegswird das Studium abge¬
schlossen.

(2) Die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung setzt die bestandene Zwischenprüfung und die
fachspezifischen Voraussetzungenfür die Meldung zur Prüfung gemäß § 24 voraus. Der
Antrag auf Zulassung ist mit der erstmaligen Meldung zu einer Prüfung gemäß Abs. 4
schriftlich an das Staatliche Prüfungsamt zu richten. Dieses entscheidet über die Zulas¬
sung.

(3) Teile der fachpraktischen Prüfung gemäß Abs. 4 Buchst, e können bereits vor der Zu¬
lassung zur Ersten Staatsprüfung abgelegt werden (vgl. § 24).

(4) Die Erste Staatsprüfung umfasst folgende Prüfungsleistungen:
a) im Studium des ersten Unterrichtsfaches/derersten beruflichen Fachrichtung zwei

Prüfungen in der Fachwissenschaft und eine Prüfung in der Fachdidaktik,
b) im Studium des zweiten Unterrichtsfaches/der zweiten beruflichen Fachrichtung

zwei Prüfungen in der Fachwissenschaft,
c) im erziehungswissenschaftlichenStudium eine schriftliche Prüfung,
d) eine Prüfung in Berufspädagogik,
e) in den Fächern Kunst und Sport je eine fachpraktische Prüfung, die sowohl die

praktische Darstellung als auch die mündliche Erläuterung umfasst,
f) die schriftliche Hausarbeit in Erziehungswissenschaft oder in einem der Unter¬

richtsfächer/einer der beruflichen Fachrichtungen (Fachwissenschaft oder Fachdi¬
daktik),
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g) das erziehungswissenschaftlicheAbschlusskolloquium als letzte Prüfungsleistung
im Rahmen der ersten Staatsprüfung mit einer Dauer von in der Regel 45 Minuten.

(5) Eine Prüfung gemäß Abs. 4 Buchst, a bis c wird im Hauptstudium im Anschluss an ein
Modul abgelegt und bezieht sich auf die Inhalte des gesamten Moduls.

(6) Eine Prüfung gemäß Abs. 4 Buchst, a und b erfolgt schriftlich (Klausur) oder münd¬
lich (Prüfungsgespräch)oder auf Antrag in einer anderen Prüfungsform. Mindestens
eine Prüfung muss eine schriftliche, mindestens eine eine mündliche Prüfung sein. Ei¬
ne schriftliche Prüfung hat in der Regel eine Dauer von vier Stunden, ein Prüfungsge¬
spräch hat in der Regel eine Dauer von 45 Minuten.

(7) Zur Ermittlung der Gesamtnote wird das arithmetische Mittel der Noten der einzelnen
Prüfungsleistungen gebildet, wobei die Note der schriftlichen Hausarbeit doppelt, die
Noten aller anderen Prüfungsleistungeneinfach gewichtet werden.

Teil II

Berufskollegs

Besondere Bestimmungen für das Studium des

Unterrichtsfaches Sport

§15
Studienbeginn und Studienvoraussetzungen

(1) Als Studienbeginn ist grundsätzlich sowohl das Wintersemester als auch das Sommer¬
semester möglich. Für das Studium des Unterrichtsfaches Sport wird allerdings ein Be¬
ginn zum Wintersemesterdringend empfohlen.

(2) Die Einschreibung zum Studium des Unterrichtsfaches Sport setzt das erfolgreiche Be¬
stehen einer Eignungsprüfungvoraus (vgl. § 2 Abs. 2). Diese wird in der Ordnung zur
Feststellung der besonderen Eignung geregelt.

(3) Über die in § 2 genannten Bestimmungen hinaus gibt es keine weiteren.
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§16
Kompetenzen

Durch das Studium des Unterrichtsfaches Sport sollen die Studierenden folgende Kompeten¬
zen erwerben:

(1) Durch das sportwissenschaftliche Studium sollen die Studierenden jene grundlegenden
und weiterführenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben, die notwendig
sind, um in Verbindung mit dem Vorbereitungsdienstdas Unterrichtsfach Sport für das
Berufskolleg kompetent unterrichten zu können. Dies schließt die Fähigkeit zu kritischer
Analyse und damit verantwortbarerVeränderung von Sportunterricht mit ein.

(2) Im Vordergrund steht damit neben dem Erwerb von handlungsorientiertem Fachwissen
der Aufbau von Kompetenzen, die mit den Begriffen Selbständigkeit, Eigeninitiative,
Analysefähigkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit umschrieben werden können.
Neben einem Wissenschaftswissenwird damit ein (sportspezifisches) Handlungswissen
als Zielkategorie gesetzt.

(3) Das Studium dient somit insbesondere dazu,
■ grundlegende Problemstellungenund Theorien der sportwissenschaftlichenForschung

zu verstehen,
■ fundierte sportwissenschaftlicheMethodenkenntnissezu erwerben,
■ motorische und sportspezifischeErfahrungen zu machen und entsprechend erweiterte

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlangen,
■ das zukünftige Berufsfeld in seinem gesellschaftlichenKontext zu erkennen,
■ die Bedeutung präventivmedizinischerFragestellungen verstehen und auf die Unter¬

richtspraxis beziehen zu können,
■ unterrichtlicheErziehungs- und Lernprozesse analysieren und beeinflussen zu können,
■ verschiedene Möglichkeiten der Analyse, Planung und Organisation von Sportunter¬

richt verstehen, einsetzen und beurteilen zu können.

§17
Umfang des Studiums

(1) Das Studienvolumen des Unterrichtsfaches umfasst 65 Semesterwochenstundensowie
Praxisphasen im Umfang von 4 Wochen. Dabei sind 9 Semesterwochenstundenfachdi¬
daktische Studien nachzuweisen.

(2) Es wird empfohlen, ausgewählte Studienanteile des Hauptstudiums im Ausland zu ab¬
solvieren. Das Fach Sportwissenschaft unterstützt insbesondere Studierende, die im
Rahmen bestehender Kooperationsabkommenund SokratesvereinbarungenTeile des
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Hauptstudiums im Ausland absolvieren möchten (vgl. § 43 LPO zur Internationalisie-
rung der Lehramtstudiengänge).Für mögliche Anrechnungen gilt § 13 Abs. 2.

§18
Module

(1) Das Studienangebot ist modularisiert und gliedert sich in vier Module des Grundstudi¬
ums und vier Module des Hauptstudiums

(2) Die Module des Grundstudiums vermitteln fachwissenschaftliche,fachdidaktische und
fachpraktische Grundkenntnisse.Die Module des Hauptsstudiumsgelten der Vertiefung
der erworbenen Kenntnisse.

(3) Die Module bestehen aus Pflicht- und/oder Wahlpflichtveranstaltungen, Die Wahl¬
pflichtveranstaltungen können aus einem Veranstaltungskatalog gewählt werden, der
dem Vorlesungsverzeichniszu entnehmen ist.

(4) Die Studierenden erwerben die in § 16 genannten Kompetenzen im Rahmen folgender
Module (Es bedeuten BK => Berufskolleg; P => Pflichtveranstaltung; WP => Wahl¬

pflichtveranstaltung; TN => Teilnahmenachweis; PLZP => Prüfungsleistung für die

Zwischenprüfung; LN (GS) => Leistungsnachweis des Grundstudiums; LN (HS) =>

Leistungsnachweis des Hauptstudiums; PLFP => Prüfungsleistung Fachpraxis; FD =>
Fachdidaktik):

MODUL BK 1 ..Der Mensch als biologisches System" (8 SWS}

Zeitpunkt
(Sem.)

Veranstaltungen P/WP SWS Nachweis

1.-2. Sem. Veranstaltungzu „Grundlagen der Sportmedizin I"*
Veranstaltungzu „Grundlagen der Sportmedizin
II" *
Veranstaltungzu „Grundlagender Sportmedizin
III"

P

P

2

2

1 LN (GS)
und 2 TN

P 2

und eine Veranstaltung(im Umfang von 2 SWS)
aus den nachfolgendenBereichen nach Wahl:

Veranstaltungzu „Gesundheit"
Veranstaltung zu „FunktionelleGymnastik"
Veranstaltungzu „Sport bei ausgewählteninneren

Erkrankungen"
Veranstaltungzu „MedizinischeTrainingsthera¬

pie"

WP 2

'diese Veranstaltungensind zu Beginn des Moduls
zu besuchen
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MODUL BK 2 „Bewegen und Trainieren" (8 SWS)

Zeitpunkt
(Sem.)

Veranstaltungen PAVP SWS Nachweis

1./3. Sem. Vorlesung „Grundlagender Bewegungswissenschaft
und -lehre" *

Vorlesung „Grundlagender Trainingswissenschaft
und -lehre" **

Weitere LV zu „Grundlagen der Bewegungswissen¬
schaft und -lehre" *

Weitere LV zu „Grundlagen der Trainingswissen¬
schaft und -lehre" **

* es wird empfohlen diese Lehrveranstaltungen
parallel zu besuchen
** es wird empfohlen diese Lehrveranstaltungen
parallel zu besuchen
***Der Leistungsnachweisin diesem Modul wird in
der Regel durch das erfolgreiche Absolviereneiner
Klausur über die Inhalte der beiden Vorlesungen
erbracht.

P

P

WP

WP

2

2

2

2

1 LN
(GS)***

und 1 TN

MODUL BK 3 ..Individuaisport" (8 SWS)

Zeitpunkt
(Sem.)

Veranstaltungen PAVP SWS Nachweis

2. - 4. Sem. Veranstaltungzu „Grundlagender Leichtathletik"
Veranstaltungzu „Grundlagendes Turnens"
Veranstaltung zu „Grundlagendes Schwimmens"
Veranstaltungzu „Grundlagen der Gymnastik/Tanz"

P
P
P
P

2
2
2
2

PLFP
PLFP
PLFP
PLFP

MODUL BK 4 „Sport in soziologischer Perspektive' (8 SWS)

Zeitpunkt
(Sem.)

Veranstaltungen PAVP SWS Nachweis

3 - 4. Sem. Veranstaltungzu „Grundlagenvon Sport in soziologischer
Perspektive" *

p 2

und weitere Veranstaltungen(im Umfang von 6 SWS) aus
den folgenden Bereichen nach Wahl

WP 6 l LN (GS)

Veranstaltungzu „Sport aus aller Welt"
Veranstaltungzu „Sportsoziologie"
Veranstaltungzu „Sportgeschichte"
Veranstaltungzu „Sportentwicklungin Deutschland"
Veranstaltungzu „Determinantendes Sportengagements"
Veranstaltungzu „Sport in modernen Zeitdiagnosen"

und 2 TN

* diese Veranstaltung ist zu Beginn des Moduls zu besu¬
chen
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MODUL BK 5 „Sport in pädagogischer Perspektive" (8 SWS)

Zeitpunkt
(Sera.)

Veranstaltungen P/W? SWS Nachweis

4.- 5. Sem. im Grundstudium:
Veranstaltung zu „Grundlagen der Sportpädagogik"*

im Hauptstudium:

p 2 PLZP

Veranstaltung „Bewegungsprojekt" WP 2 TN

weitere Veranstaltungen(im Umfang von 4 SWS)
aus den nachfolgendenBereichen nach Wahl:

WP 4 1 LN (HS)

Veranstaltungzu „Pädagogische Psychologie"
Veranstaltung zu „Schulsport in Deutschland"
Veranstaltung zu „Sportliche Aktivität und körperli¬

che Fitness"
Veranstaltung zu ,3ewegung, Spiel und Sport im

Kindes- und Jugendalter"

* diese Veranstaltungist zu Beginn des Moduls zu
besuchen

MODUL BK 6 „Sport, Spiel und Spielen" (8 SWS)

Zeitpunkt
(Sera.)

Veranstaltungen P/WP SWS Nachweis

5. - 6. Sem. Veranstaltungzu „Grundlagen der großen Sportspie¬
le" *
Veranstaltung zu „Grundlagen der Rückschlagspie¬
le" *

P 2 TN

P 2 TN

Veranstaltung zu ,3askefball oder Fußball oder
Handball oder Hockey" (als Vertiefung im Bereich
der Sportspiele)**

WP 2 PLFP

Veranstaltung zu „Badminton oder Squash oder
Tennis oder Tischtennis" (als Vertiefung im Bereich
der Rückschlagspiele)"

WP 2 PLFP

* diese Veranstaltungensind vor der jeweiligen Ver¬
tiefung zu besuchen
** nach Maßgabe des Lehrangebots
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MODUL BK 7 „Unterrichten in verschiedenen Settines" (Didaktik-Modul &
Schulpraktikum) (9 SWS)

Zeitpunkt
(Sem.)

Veranstaltungen PAVP SWS Nachweis

6. - 8. Sem. Veranstaltung„Exkursion" (10-14 Tage) P 3 TN

Veranstaltung zu „Sport im Berufskolleg"* (1) P 2 TN oder
LN (FD)

und weitere Veranstaltungen (im Umfang von 4
SWS) * aus den nachfolgenden Bereichen nach
Wahl

Veranstaltung zu „Didaktik des Sports" *
Veranstaltung zu „Planung und Analyse von Sport¬

unterricht" *
Veranstaltung zu „Schüler und Lehrer im Sportun¬

terricht" *
Veranstaltungzu „Sport zwischen Unterricht und

Animation"

WP

p

4 1 TN oder
1 LN (FD)

in diesem
Modul ist
ein LN
(FD) zu
erwerben,
wenn es
sich um das
zweite Un¬
terrichts-

.1. u____.: 1.iacn nandelt

und zusätzlich:

Schulpraktikum (4 Wochen)

* diese Veranstaltungensind dem Schulpraktikum
zugeordnet. Es sind insgesamt Veranstaltungenim
Umfang von 4 SWS dem Praktikum zu zuordnen
(1) diese Veranstaltung ist vor dem Schulprakti¬

kum zu besuchen

Es ist ein Wahlpflichtmodul im Umfang von 8 SWS zu belegen

MODUL BK 8 Wahlpflichtmodul „Sportwissenschaft im Kontext"
WAHL A „Sport in Lebenslauf und Lebensführung" (8 SWS)

WAHL B „Gesundheitskompetenz für Sportlehrer" (8 SWS)

WAHL C „Soziale Trends im Sport" (8 SWS)

Zeitpunkt
(Sem.)

Veranstaltungen PAVP SWS Nachweis
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WAHL A „Sport in Lebenslauf und Lebensführung" (8 SWS)

7.-8. Sem. Veranstaltung„Bewegungsprojekt"oder „Sportart
nach Wahl"

P 2 TN

und weitere Veranstaltungen(im Umfang von 6
SWS) Veranstaltungen(im Umfang von 6 SWS)
aus den nachfolgendenBereichen nach Wahl:
Veranstaltungzu „Sportstile von Individuen, sozia¬

len Gruppen, Szenen und Milieus"
Veranstaltungzu „Sport im Kontext von Entwick¬

lungsförderung"
Veranstaltungzu „Sport im Alter"
Veranstaltungzu „Sportlicher Aktivität für Men¬

schen unterschiedlicherZielgruppen"
Veranstaltungzu „Theorie und Praxis des Sports

mit behinderten Menschen"

WP 6 1 TN und
1 LN (HS)

WAHL B „Gesundheitskompetenz für Sportlehrer/innen"(8 SWS)

7 S CRm/.-o. jcni. Vorlesung zu „Grundlagen der Gesundheitsphysio¬
logie und allgemeinen Krankheitslehre"

Vorlesung zu „Grundlagen allgemeiner Ernäh¬
rungslehre und spezieller Ernährung des Sport¬
lers"

Übung/Seminar 1 zu ,Diagnostik sportlicher Leis¬
tungsfaktorenund Trainingssteuerungim Schul-
und Gesundheitssport"

Übung/Seminar2 zu „Diagnostik sportlicher Leis¬
tungsfaktorenund Trainingssteuerungim Schul-
und Gesundheitssport"

P

Pr

2

2

ins qcs ürn t
2 TN und
1 LN (HS)

p

p

2

2

WAHL C „Soziale Trends im Soort" (8 SWS)

7.-8. Sem. Veranstaltung zu „Analyse sozialen Wandels in
modernen Gesellschaften"

p 2 LN (HS)

und Veranstaltungen(im Umfang von 6 SWS) aus
den nachfolgendenBereichen nach Wahl:

WP 6 2 TN

Veranstaltungzu „Körper, Individualisierungund
Sport"

Veranstaltungzu „Sport, Milieu, Kultur - Neue
Sportarten als Ausdruck von Milieukulturen"

Veranstaltungzu „Neue Sportarten als Herausfor¬
derung für Vereine"

(5) Die Beschreibungen der einzelnen Module sind dem Anhang zu entnehmen. Die Mo¬
dulbeschreibungen enthalten insbesondere die Qualifikationsziele bzw. Standards, In¬
halte, Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodalitäten und -formen. Änderungen
von Modulbeschreibungenmüssen dem Ausschuss für Lehrerbildung angezeigt werden.
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§19
Kerncurriculum

Das Kerncurriculum wird durch die Pflichtveranstaltungen in den Modulen BK 1 bis BK 8
gebildet und umfasst insgesamt 41 SWS (bei Wahl A und C im Modul BK 8) bzw. 47 SWS
(bei Wahl B im Modul BK 8).

§20
Profilbildung

Das Fach Sport leistet Beiträge zu den an der Universität Paderborn angebotenen standortspe¬
zifischen berufsfeldbezogenen Profilen (Gesundheitsfördernde Schule, Umgang mit Hetero-
genität und Medien in Erziehung und Bildung) insbesondere zum Profil „Gesundheitsfördern¬
de Schule". Die Beiträge des Faches zu dem Profil „Gesundheitsfördernde Schule" können
den semesterweisen Übersichten entnommen werden, die einen Überblick über die Angebote
aller Fächer geben.

§21
Grundstudium

Das Grundstudium umfasst 34 Semesterwochenstundenund dauert vier Semester.

Es besteht aus folgenden Modulen:
■ BK 1 „Der Mensch als biologisches System" (8 SWS)
■ BK 2 „Bewegen und Trainieren" (8 SWS)
■ BK 3 „Individuaisport" (8 SWS)
■ BK 4 „Sport in soziologischer Perspektive" (8 SWS)
und Teilen des Moduls:

■ BK 5 „Sport in pädagogischer Perspektive" („Grundlagen der Sportpädagogik" 2
SWS)

Im Grundstudium sind folgende Teilnahmenachweisezu erbringen:
■ zwei Teilnahmenachweiseim Modul BK 1
■ ein Teilnahmenachweiseim Modul BK 2
■ zwei Teilnahmenachweiseim Modul BK 4

Im Grundstudium sind vier benotete Prüfungsleistungender Fachpraxis nach § 14 Abs.
d im Modul BK 3 zu erbringen. Nach § 14 Abs. 4, Buchstabe d sind diese Prüfungsleis¬
tungen Teile der ersten Staatsprüfung.
Im Grundstudium sind insgesamt drei Leistungsnachweise (jeweils einer aus folgenden
Modulen bzw. Teilen von Modulen) zu erbringen:
■ BK 1 „Der Mensch als biologisches System"

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
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■ BK 2 „Bewegen und Trainieren"
• BK 4 „Sport in soziologischer Perspektive"

(6) Die Form der Erbringung der Teilnahmenachweise(TN), der PrüfungsleistungenFach¬
praxis (PLFP) und der Leistungsnachweise(LN) ist in den Modulbeschreibungen im
Anhang festgelegt.

' §22
Zwischenprüfung

(1) Das Grundstudiumwird durch die Zwischenprüfung,die in der Zwischenprüfungsord¬
nung geregelt ist, abgeschlossen. Die Zwischenprüfung soll vor Beginn der Vorlesungs¬
zeit des auf das Grundstudium folgenden Semesters abgeschlossen werden.

(2) Die Zwischenprüfung besteht aus zwei Teilen:
i. einer mündlichen Prüfung (von ca. 30 Minuten Dauer) über die Inhalte entweder

des Moduls BK 1 „Der Mensch als biologisches System" oder des Moduls BK 2
„Bewegen und Trainieren" oder des Moduls BK 4 „Sport in soziologischer Per¬
spektive".

ii. einer zweistündigen Klausur über die Inhalte der einführenden Lehrveranstaltung
(„Grundlagen der Sportpädagogik") des Moduls BK 5 „Sport in pädagogischerPer¬
spektive", die auf Kenntnissen aus den anderen Modulen des Grundstudiums auf¬
baut und sie in pädagogischer Perspektive zusammenfuhrt

(3) Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung sind zwei der drei Leistungs¬
nachweise des Grundstudiums nach § 21 (5), darunter in jedem Fall der Leistungs¬
nachweis des Moduls, welches als Gegenstand der mündlichen Zwischenprüfung ge¬
wählt wurde und die Teilnahmenachweisedes selben Moduls.

(4) Die Bescheinigung über die bestandene Zwischenprüfungwird erteilt, wenn beide Teile
der Zwischenprüfungnach § 22 Abs. 3 Buchst, a und b erfolgreich absolviert wurden.
Zudem sind vorzulegen:
> alle Teilnahmenachweiseund Leistungsnachweisedes Grundstudiumsaus den Mo¬

dulen GG1, GG2, GG4
> der Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse(zwei Fremdsprachen gemäß Er-

lass vom 24. Okt. 2003)
(5) Näheres regelt die Zwischenprüfungsordmmg.
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§23
Hauptstudium

(1) Das Hauptstudium umfasst 31 Semesterwochenstunden
(2) Es besteht aus drei Teilen des Moduls:

■ BK 5 „Sport in pädagogischer Perspektive" (6 SWS)
und folgenden Modulen

■ BK 6 „Sport, Spiel und Spielen" (8 SWS)
■ BK 7 „Unterrichten in verschiedenen Settings" (Didaktik-Modul & Schulprakti¬

kum) (9 SWS)
■ BK 8 „Sportwissenschaftim Kontext" (Wahlpflichtmodul)(8 SWS)

(3) Im Hauptstudium sind folgenden Teilnahmenachweisezu erbringen:
■ ein Teilnahmenachweiseaus dem Modul BK 5
■ zwei Teilnahmenachweiseaus dem Modul BK 6

■ drei Teilnahmenachweiseaus dem Modul BK 7 (bzw. 2 TN, wenn Sport als Zweit¬
fach studiert wird)

■ zwei Teilnahmenachweiseaus dem Modul BK 8

(4) Im Hauptstudium sind zwei benotete Prüfungsleistungen in der Fachpraxis nach § 14
Abs. 4 Buchst, d als Teile der ersten Staatsprüfung im Modul BK 6 zu erbringen.

(5) Im Hauptstudium sind zwei Leistungsnachweise in der Fachwissenschaft zu erwerben.
In der Fachdidaktik ist ein Leistungsnachweiszu erwerben, wenn im Fach Sport keine
Prüfung abgelegt wird. Diese Prüfung erfolgt im ersten Unterrichtsfachoder der berufli¬
chen Fachrichtung (vgl. LPO § 38 (1))

(6) Die Leistungsnachweiseder Fachwissenschaftsind in folgenden Modulen zu erbringen:
■ BK 5 „Sport in pädagogischerPerspektive"
■ BK 8 „Sportwissenschaftim Kontext" (Wahlmodul)

(7) Die Form der Erbringung der Teilnahmenachweise, der Prüfungsleistungen im Modul
BK 6 und der Leistungsnachweise ist in den Modulbeschreibungen im Anhang festge¬
legt.

(8) Die Praxisphase des Hauptstudiums ist durch einen Leistungsnachweis in einer Fachdi¬
daktik abzuschließen.Es besteht die Möglichkeit, hierfür den Leistungsnachweis in der
Fachdidaktik des Faches Sport zu verwenden.

(9) Im Hauptstudium ist eine vierwöchige Praxisphase in der Schule vorgesehen, der Lehr¬
veranstaltungen im Umfang von insgesamt 4 Semesterwochenstundeninhaltlich zuge¬
ordnet sind. Ein Abschluss der Praxisphase im Sinne von § 6 Abs. 3 im Unterrichtsfach
Sport erfolgt durch einen mit mindestens ausreichend bewerteten Praktikumsbericht,in
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dem die in den studierten Modulen vermittelten Kompetenzen mit Blick auf die Unter¬
richtserfahrungenkritisch reflektiert werden. Hierüber wird eine Praktikums¬
bescheinigung ausgestellt.

§24
Erste Staatsprüfung

(1) Gemäß § 14 Abs. 4 Buchst, a oder b sind zwei fachwissenschaftlichePrüfungen abzule¬
gen. Die beiden fachwissenschaftlichenPrüfungen finden im Anschluss an die Module
BK 5 und BK 8 statt. Im Bereich des WahlpflichtmodulsBK 8 kann die Prüfung nach
Wahl der Studierenden in den Wahlmodulen A, B oder C erfolgen

(2) Voraussetzung für die Meldung zur ersten Prüfung in der Fachwissenschaftgemäß § 14
Abs. 4 Buchst, a oder b ist der Erwerb der beiden im Hauptstudium zu erbringenden
Leistungsnachweisein der Fachwissenschaft (vgl. § 23 Abs. 6).

(3) Wenn das Fach Sport als erstes Fach studiert wird, dann ist in der Fachdidaktik dieses
Faches eine Prüfung abzulegen. Voraussetzung für die Meldung zur Prüfung in der
Fachdidaktik gemäß § 14 Abs. 4 Buchst, a ist der im Hauptstudium zu erbringende
Leistungsnachweisder Fachdidaktik des anderen Unterrichtsfaches/deranderen berufli¬
chen Fachrichtung.

(4) Eine der beiden Prüfungen in der Fachwissenschaft,die sich auf die Inhalte des gesam¬
ten Moduls beziehen, erfolgt nach Wahl der Studierenden schriftlich (Klausur), die an¬
dere mündlich (Prüfungsgespräch).

(5) Voraussetzung für die Meldung zur Prüfung in der Fachdidaktik gemäß § 14 Abs. 4
Buchst, a oder b ist der Leistungsnachweisder Fachdidaktik aus dem Modul BK 7 (vgl.
§ 23 Abs. 5 Buchst, b). Die Praxisphase im Unterrichtsfach Sport sollte abgeschlossen
sein.

(6) Die Prüfung in der Fachdidaktik erfolgt schriftlich.
(7) Voraussetzung für die Meldung zur letzten Prüfung gemäß § 14 Abs. 4 Buchst, a oder b

ist der Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmabzeichensder DLRG/des DRK in
Silber.

(8) Voraussetzung für die Meldung zur letzten Prüfung gemäß § 14 Abs. 4 Buchst, a oder b
ist der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs „Erste Hilfe".

(9) Mit der Meldung zur letzten Prüfung im Fach ist der Nachweis einzureichen, dass alle
Studienleistungendes Hauptstudiumserbracht worden sind.

(10) Zur Ermittlung der Note im UnterrichtsfachSport wird das arithmetische Mittel der No¬
ten der Prüfungsleistungen gemäß § 14 Abs. 4 Buchst, a oder b sowie d gebildet. Die
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Note nach Buchst, e wird zuvor aus dem arithmetischen Mittel der sechs Einzelnoten

der in den Modulen BK 3 und BK 6 erbrachten Prüfungsleistungen der Fachpraxis ge¬
bildet.

(11) Wird die schriftliche Hausarbeit im Unterrichtsfach Sport geschrieben, so kann das
Thema aus den Modulen BK 1, BK 2, BK 4, BK 5, BK 7 oder BK 8 erwachsen. Zulas¬
sungsvoraussetzungist der Erwerb eines Leistungsnachweisesim gewählten Modul.

(12) Gemäß § 37 Abs. 9 LPO ist eine einschlägige fachpraktischeTätigkeit abzuleisten. Der
Nachweis über den Abschluss des überwiegenden Teils der fachpraktischenTätigkeit ist
vor der Zulassung zur Ersten Staatsprüfung vorzulegen; der Abschluss der gesamten
fachpraktischenAusbildung ist vor der Einstellung in den Vorbereitungsdienst nachzu¬
weisen. Näheres regeln die Bestimmungen des MSJK. Berufsausbildungen nach dem
Berufsbildungsgesetz und Assistentenausbildungen nach Landesrecht werden als
Nachweis der fachpraktischenTätigkeit anerkannt.

(13) Die Erste Staatsprüfung ist bestanden, wenn jede Prüfung mit mindestens ausreichend
(4,0) bewertet wurde. Die Erste Staatprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die
jeweilige Wiederholungsprüfungnicht bestanden ist.



Teil III

Schlussbestimmungen

(1) Diese Studienordnunggilt für alle Studierenden, die ihr Lehramtsstudium ab Winterse¬
mester 2003/04 aufnehmen.

(2) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der LPO am 1.10.2003 im
Grundstudium befinden und das Lehramt für die Sekundarstufe II oder das Lehramt für

die Sekundarstufe II und I studieren, können nach der Zwischenprüfung in das Haupt¬
studium für das Lehramt an Berufskollegs wechseln.

(3) Studierende der genannten Lehrämter, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens im
Hauptstudium befinden, können auf eigenen Wunsch in das neue Lehramt wechseln. Sie
richten einen entsprechendenAntrag an das Staatliche Prüfüngsamt.

§26
Inkrafttreten und Veröffentlichung

(1) Diese Studienordnung tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft.

(2) Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn bekannt gemacht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Naturwissen¬
schaften vom 2. Juni 2005 und im Benehmen mit dem Ausschuss für Lehrerbildung vom
14. März. 2005.

Paderborn, den 5. August 2005 Der Rektor
der Universität Paderborn

UniversitätsprofessorDr. Nikolaus Risch
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Anhang:
Modulbeschreibungen Unterrichtsfaches Sport an Berufskollegs

Modulnummer

BK1
Der Mensch als biologisches System

Turnus Anzahl der SWS

1.-2. Sem. jährlich
8

Prüfbare Standards Die Studierenden:
■ haben gelernt, wie der Mensch aus anatomischer Sicht zu betrachten ist
■ haben gelernt, wie der Mensch aus physiologischer Sicht zu betrachten ist
• können die Bedeutung des Körperbaus für Bewegungen einschätzen
■ können die Bedeutung der körperlichen Funktionen für Bewegungen einschät¬

zen
■ haben gelernt, dass zwischen Bau (Anatomie) und Funktion (Physiologie) von

Organen und Systemen sowie zwischen Körperfunktionen und Bewe¬
gung/Leistung bidirektionale Zusammenhänge bestehen

Inhaltliche Beschreibung Anatomie, Physiologie, Beanspruchungsreaktionen und Trainingswirkungen von:
• sauerstofftransportierenden Organen und Systemen
• Muskulatur

En ergiestoffwechsel
Regulation und Steuerung von Bewegung und Organfunktion

• motorisches Nervensystem
• vegetatives Nervensystem
• endokrine Regulation

Anatomie des Muskel-Skelelt-Systems
• Skelett, Gelenke, Sehnen, Bänder
• Grundlagen der Muskelfunktionsdiagnostik

Funktionelle Gymnastik, Aufwärmen, Trainingsnachbereitung, Stretching
kreative Körperübungen und Tanz.
Bedeutung von Bewegung und Training für die Entwicklung von Kindem und Jugendli¬
chen.
Bedeutung von Bewegung und Training für Gesunderhaltung und Rehabilitation

Lehr-/Lem formen Wechsel zwischen verschiedenen Formen (u.a. Vorlesung, Online-Kurs, Übung). Die
jeweiligen Formen sollen in unterschiedlicher Gewichtung folgendes umsetzen: Informa¬
tionsvermittlung, Bearbeitung theorie- und praxisrelevanter Aufgaben, Informationsver¬
arbeitung aus verschiedenen Quellen, selbständige Erschließung (einzeln und in Grup¬
pen) sportmedizinischer Fragestellungen, angemessene Präsentation eigener Ausarbei¬
tungen.

Prüfungsmodalitäten und -formen Teilnahmenachweise nach § 21 Abs. 3 werden durch eine regelmäßige und aktive Mitar¬
beit erworben. Diese wird durch das Führen einer Arbeitsmappe, durch Protokollierung,
durch ein Fachgespräch (ca. 15 Minuten), durch einen Test (ca. 75 Minuten) oder durch
gleichwertige Beiträge zu einzelnen Veranstaltungen nachgewiesen.
Der Leistungsnachweis nach § 21 Abs. 5 wird erbracht durch das erfolgreiche Absolvie¬
ren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten) oder
• eines Referats mit schriftlicher Ausarbeitung oder
• einer Seminararbeit oder
• eines Projektbeitrags mit schriftlicher Reflexion

Ist die erbrachte Leistung nicht ausreichend und wird sie nicht schlechter als mit 4,3
bewertet, wird sie durch ein Fachgespräch (von ca. 20 Minuten Dauer) ergänzt. Näheres
zum Teilnahmeschein und zum Leistungsnachweis regelt die oder der verantwortlich
Lehrende zum Beginn des Semesters

Zulassungsvoraussetzungen keine
Verortung im Studium Grundstudium
Art des Moduls und dessen Teile (P) Veranstaltung zu „Grundlagen der Sportmedizin I" *

(P) Veranstaltung zu „Grundlagen der Sportmedizin II" *
(P) Veranstaltung zu „Grundlagen der Sportmedizin III"
und eine Veranstaltung (im Umfang von 2 SWS) aus den nachfolgenden Bereichen nach
Wahl:
(WP) Veranstaltung zu „Gesundheit"
(WP) Veranstaltung zu „Funktionelle Gymnastik"
(WP) Veranstaltung zu „Sport bei ausgewählten inneren Erkrankungen"
(WP) Veranstaltung zu „Medizinische Trainingstherapie"
♦diese Veranstaltungen sind zu Beginn des Moduls zu besuchen
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Modulnummer
BK2

Bewegen und Trainieren

1. und 3. Sem.

Tumus

jährlich

Anzahl der SWS
S

Prüfbare Standards Die Absolventen des Moduls können Bewegungslernprozesseund Training planen,
durchfuhrenund kontrollieren. In diesem Kontext kennen sie die Grundlagen der Bewe¬
gungsanalyse,der motorischen Kontrolle und des motorischen Lernens sowie allgemeine
Grundlagendes Trainings (z. B. Trainingssteuerung,Trainingsprinzipien)und spezielle
Grundlagendes Trainings (z. B. Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit,Technik, Taktik)

Inhaltliche Beschreibung Es werden theoretische Grundlagen der Bewegungsanalyse,der motorischen Kontrolle
und des motorischen Lernens sowie allgemeine und spezielle Grundlagen des Trainings
erarbeitet.

Lehr- /Lernformen Wechsel zwischen verschiedenen Formen (z.B. Vorlesung, Online-Kurs, Übung). Die
jeweiligen Formen sollen in unterschiedlicherGewichtung folgendes umsetzen: Informa-
tionsvermittlung,Bearbeitung theorie- und praxisrelevanterAufgaben, Informationsver¬
arbeitung aus verschiedenenQuellen, selbständige Erschließung(einzeln und in Grup¬
pen) bewegungs- und trainingswissenschaftlicherFragestellungen.

Prüfungsmodalitätenund -formen Teilnahmenachweisenach § 21 Abs. 3 werden durch eine regelmäßigeund aktive Mitar¬
beit erworben. Diese wird durch das Führen einer Arbeitsmappe,durch Protokotlierung,
durch ein Fachgespräch(ca. 15 Minuten), durch einen Test {ca. 75 Minuten) oder durch
gleichwertige Beiträge zu einzelnen Veranstaltungennachgewiesen.
Der Leistungsnachweisnach § 21 Abs. 5 wird erbracht durch das erfolgreiche Absolvie¬
ren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten) oder
• eines Referats mit schriftlicher Ausarbeitungoder
• einer Seminararbeit oder
• eines Projektbeitragsmit schriftlicher Reflexion

Ist die erbrachte Leistung nicht ausreichendund wird sie nicht schlechter als mit 4,3
bewertet, wird sie durch ein Fachgespräch(von ca. 20 N4inuten Dauer) ergänzt. Näheres
zum Teilnahmescheinund zum Leistungsnachweisregelt die oder der verantwortlich
Lehrende zum Beginn des Semesters.

Zulassunesvoraussetzungen keine
Verortung im Studium Grundstudium
Art des Moduls und dessen Teile (P) Vorlesung „Grundlagender Bewegungswissenschaftund -lehre" *

(P) Weitere LV zu „Grundlagender Bewegungswissen schaft und -iehre" *
(P) Vorlesung „Grundlagender Trainings Wissenschaft und -lehre" **
(P) Weitere LV zu „Grundlagender Trainingswissenschaftund -lehre" **

* es wird empfohlen diese Lehrveranstaltungenparallel zu besuchen
** es wird empfohlen diese Lehrveranstaltungenparallel zu besuchen
Der Leistungsnachweisin diesem Modul wird in der Regel durch das erfolgreiche Ab¬
solvieren einer Klausur über die Inhalte der beiden Vorlesungenerbracht.
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Modulnummer
BK3

Individuaisport

2.-4, Sem.

Turnus

jährlich

Anzahl der SWS
8

Prüfbare Standards Die Absolventenhaben in den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen,Gymnastik
(Grundlagender ästhetischen Erziehung) und Turnen durch eigene sportpraktische Er¬
fahrungen Einsicht in die Konstruktionvon Individualsportartengewonnen. Sie können
zentrale Themen dieser beiden Sportarten auf andere Individualsportartenübertragen.
Die Absolventen überblickendas Gebiet der ästhetisch orientierten Sportarten und kön¬
nen in Gymnastik und Tanz, in DarstellendemSpiel und im Bereich Theater mitwirken.
Sie beherrschen die Prinzipien der ÄsthetischenErziehung. Sie können diese Gebiete aus
unterschiedlichensportwissenschaftlichenTheoriefeldem heraus beurteilen und kon¬
struktiv-kreativweiterentwickeln.

Inhaltliche Beschreibung • In je einem Kurs werden die Sportarten Leichtathletik,Turnen, Schwimmen
und Gymnastik/Tanzangeboten.

• Im Vordergrund stehen die Konstruktionsprinzipiender unterschiedlichen
Sportarten und -bereiche sowie deren Gemeinsamkeitenund Unterschiede.

• Durch Erkundungenin unterschiedlichenFormen der sportlichen Alltagsreali-
tät (Schulen, Vereine, Studios, Fitnesszentren,...) werden die eigenen Erfah¬
rungen erweitert und vertieft.

Lehr- /Lernformen Wechsel zwischen verschiedenenFormen der praktischen Arbeit und der theoretischen
Reflexion (u.a- Übung, Exkursion. Praktikum).

Prüfungsmodalitätenund -formen Die Kurse schließen jeweils mit einer fachpraktischenPrüfung gemäß § 14 Abs. 4
Buchst, d ab. Diese Prüfungen beinhalten sowohl eigene praktische Demonstrationen
sowie theoretischeAspekte (ca. 15 Minuten mündliche Erläuterung) .
Die praktische Prüfung enthält für alle vier Bereiche Aufgaben zur Demonstrationsfähig¬
keit (Technik). In der Leichtathletikund im Schwimmenwird zusätzlich die messbare
Leistung überprüft (Leistung). Im Turnen und in Gymnastik/Tanzwerden die erworbe¬
nen Fähigkeitenzusätzlich im Rahmen einer Kür überprüft.
Die theoretischenPrüfungsanteilebeziehen sich auf Fragen zur methodisch-didaktischen
Vermittlung,des Bewegungssehensund der Bewegungskorrektursowie anderer für die
jeweilige Sportart wichtigen Elemente.
Näheres zur PrüfungsleistungFachpraxis sind den sportartspezifischenPrüfungsbestim-
mungen zu entnehmen.

Zulassungsvoraussetzungen keine
Verortung im Studium Grundstudium
Art des Moduls und dessen Teile (?) Veranstaltungzu „Grundlagender Leichtathletik"

(P) Veranstaltungzu „Grundlagendes Turnens"
(?) Veranstaltungzu „Grundlagendes Schwimmens"
(?) Veranstaltungzu „Grundlagender Gymnastik/Tanz"
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Modulnummer
BK4

Sport in soziologischer Perspektive

Turnus Anzahl der SWS
8

3.-4. Sem. jährlich
Prüfbare Standards Die Absolventen dieses soziologisch orientiertenModuls können sportliche Aktivitäten

als soziales Handeln deutend verstehen und dieses spezifische soziale Handeln in seinem
Ablauf und in seinen sozialen Wirkungen ursächlich erklären. Unter dieser leitenden
Zielstellungwerden grundlegendeKenntnisse über die fortlaufende wechselseitige Kon¬
stitution von sozialem Handeln und sozialen Strukturen im Bereich des Sports vermittelt.

Inhaltliche Beschreibung • Es werden die grundlegendenBegriffe soziologischerTheorie vermittelt»
ExemplarischeProblemstellungenlauten:
• In welcher Weise und warum wird sportliches Handeln durch gesellschaftliche

Rahmenbedingungenbeeinfiusst?
• Inwieweit beeinfiusst der Sport moderne Gesellschaften?
• Warum beteiligen sich Menschen sehr unterschiedlicham Sport?
• Wie lässt sich die Genese moderner Sportformenerklären?

Lehr- /Lern formen Wechsel zwischen verschiedenen Formen (u.a. Vorlesung, Seminar. Übung, Projektar¬
beit). Die jeweiligen Formen sollen in unterschiedlicherGewichtung folgendes umset¬
zen: Informationsvermittlung,Bearbeitung theorie- und praxisrelevanterAufgaben, In¬
formationsverarbeitungaus verschiedenenQuellen, selbständige Erschließung (einzeln
und in Gruppen) von Fragestellungenzum Themenkomplex„Sport in soziologischer
Perspektive",angemessenePräsentationeigener Ausarbeitungen.

Prüfungsmodaiitätenund -formen Teilnahmenachweisenach § 21 Abs. 3 und § 23 Abs. 3 werden durch eine regelmäßige
und aktive Mitarbeit erworben. Diese wird durch das Führen einer Arbeitsmappe,durch
Protokollierung,durch ein Fachgespräch(ca. 15 Minuten), durch einen Test (ca. 75 Mi-
mitral nHpr Hnrr*ViulfMfhwprtiaf»ftpifrraop 711pin^plnpn \7/»nmctaltiinof»ntiär*Ho/mvipcULll^JJ/UUtJUUll/ll£|GII*1JWC1UK DClliagCiAXtJnZtlilCi; VClall3LaJILlilgCJJ Jlaüil^CWICoCIi.
Der Leistungsnachweisnach § 21 Abs. 5 und § 23 Abs, 5 wird erbracht durch das er¬
folgreiche Absolvieren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten) oder
• eines Referats mit schriftlicherAusarbeitungoder
• einer Seminararbeitoder
• eines Projektbeitragsmit schriftlicher Reflexion

Ist die erbrachte Leistung nicht ausreichendund wird sie nicht schlechter als mit 4,3
bewertet, wird sie durch ein Fachgespräch(von ca. 20 Minuten Dauer) ergänzt. Näheres
zum Teilnahmescheinund zum Leistungsnachweisregelt die oder der verantwortlich
Lehrende zum Beginn des Semesters

Zulassungs Voraussetzungen
Verortung im Studium Grund-/Hauptstudium
Art des Moduls und dessen Teile (P) Veranstaltungzu „Grundlagenvon Sport in soziologischerPerspektive" *

und weitere Veranstaltungen(im Umfang von 6 SWS) aus den nachfolgendenBereichen
nach Wahl

(WP) Veranstaltungzu „Sport aus aller Welt"
(WP) Veranstaltung zu „Sportsoziologie"
(WP) Veranstaltungzu „Sportgeschichte"
(WP) Veranstaltungzu „Sportentwicklungin Deutschland"
(WP) Veranstaltungzu „Determinantendes Sportengagements"
(WP) Veranstaltungzu .,Sport in modernen Zeitdiagnosen"
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Modulnummer

BKS
Sport in pädagogischer Perspektive

4.-5. Sem.

Turnus

jährlich

Anzahlder SWS
8

Prüfbare Standards Die Absolventenbegreifen Lehrenund Lernen im Sport als dialogischenProzess und verfugenüber
die Kompetenz,diesen zu reflektierenund initiieren.
Sie wissen, dass Lehren und Lernen im Sport eingebunden ist in die generelleZielsetzung von Ent¬
wicklungsforderung.Diesebezieht sich vor allem auf junge heranwachsendeMenschen, schließt
aber Menschenaller Altersgruppenein
Sic wissen, dass pädagogische Interaktionennicht auf den Lemort Schulebeschränkt sind, sondern
alle Settings einbeziehen,in denen Menschen im Sport handeln.
Sie wissen, wie und mit welchen Mitteln sie Sporttreibende in alltäglichen,aber auch in schwierigen
Situationen,ansprechenund motivierenkönnen
Sie können das erworbene Wissenin ausgewähltenSituationen anwenden und erproben.

InhaltlicheBeschreibung Analysiertwird die Rolle des Lehrenden,dessen Professionalitätsich nicht auf die Sachkompetenz
und Sportartenund zugehörigesportwissenschaftlicheFachkenntnissebeschränkt; eingeschlossen
ist seine pädagogische Kompetenzmit Blick auf Motivation und Einstellungen.
• Vermittlungvon Bewegung,Spiel und Sport im Kindesalter unter der pädagogischen Perspek¬

tive Spielen
• Vermittlungvon Sport im Jugendalter unter der Perspektive Leisten
• Vermittlungvon Sport im Seniorenalterunter der PerspektiveGesundheit
• Exemplarischwerden die Problemfelderim Rahmen eines Bewegungsprojektesthematisiert
• Die im Sport Lernendenkommen im pädagogischenInteraktionsprozessals Ratsuchende in den

Blick, die sich in Bezug auf ihre körperlichenund psychosozialenMöglichkeiten weiterentwi¬
ckeln wollen

• Die im Sport Lehrendenkommen im pädagogischen Interaktionsprozessals Arrangeure und
Ratgebendein den Blick

Lehr-/Lernformen Wechselzwischen verschiedenenFormen (u.a. Vorlesung, Seminar, Projekt, Übung). Diejeweili¬
gen Formen sollen in unterschiedlicherGewichtung folgendes umsetzen: Informationsvermittlung,
Bearbeitungtheorie- und praxisrelevanterAufgaben, Informationsverarbeitungaus verschiedenen
Quellen selbständige Erschließung(einzelnund in Gruppen) von Fragestellungenzum Themen*
komplex .SportDädagocik'. angemessenePräsentationeigener Ausarbeitungen.

Prüfungsmodalitätenund -formen Teilnalimenachweisenach § 21 Abs 3 und § 23 Abs 4 werden durch eine regelmäßige und aktive
Mitarbeit erworben.Diese wird durch das Führen einer Arbeitsmappc,durch Protokolllemng.durch
ein Fachgespräch(ca. 15Minuten), durch einen Test (ca. 75 Minuten) oder durch gleichwertige
Beiträgezu einzelnen Veranstaltungennachgewiesen.
Die Prüflingsleistung(Zwischenprüfung)nach § 21 Abs. 4 besteht aus einer zweistündigen Klausur
(oder einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer) über die Inhalteder zentralen Lehrver¬
anstaltung („Grundlagender Sportpädagogik"),die auf Kenntnissen aus den anderen Modulen des
Grundstudiumsaufbaut und sie in pädagogischerPerspektivezusammenführt.
Leistungsnachweisenach § 21 Abs. 5 und § 23 Abs. 5 werden erbracht durch das erfolgreicheAb¬
solvieren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten) oder
• eines Referats mit schriftlicherAusarbeitung oder
• einer Seminararbeitoder
• eines Projektbeitragsmit schriftlicherReflexion

Ist die erbrachteLeistung nicht ausreichend und wird sie nicht schlechter als mit 4,3 bewertet,wird
sie durch ein Fachgespräch(von ca. 20 Minuten Dauer) ergänzt. Näheres zum Teilnahmescheinund
zum Leistungsnachweisregelt die oder der verantwortlich Lehrende zum Beginn des Semesters

ZulassungsVoraussetzungen Ein Leistungsnachweiseaus dem Modul GG 1„Der Mensch als biologischesSystem" oder GG 2
„Bewegenund Trainieren"

Verortung im Studium Grund-/HauDtstudium
Art des Moduls im Grundstudium:

(P) Veranstaltungzu „Grundlagender Sportpädagogik" *

im Hauotstudium
(WP) Veranstaltung„Bewegungsprojekt"

und Veranstaltungen(im Umfang von 4 SWS) aus den nachfolgenden Bereichen nach Wahl:
(WP) Veranstaltungzu „PädagogischePsychologie"
(WP) Veranstaltungzu „Schulsport in Deutschland"
(WP) Veranstaltungzu „Sportliche Aktivitätund körperliche Fitness"
(WP) Veranstaltungzu „Bewegung,Spiel und Sport im Kindes- und Jugendalter"
* diese Veranstaltung ist zu Beginn des Moduls zu besuchen
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Modulnummer
BK6

Sport, Spiel und Spielen

5.-6. Sem.

Turnus Anzahl der SWS
8

jährlich
Prüfbare Standards • Die Absolventenverfügen über grundlegendeErfahrungenund motorische Fertig¬

keiten in den großen Sportspielen (Mannschaftsspielen)und den Rückschlagspielen.
• Sie können diese Erfahrungen und Fertigkeiten in theoretischeKonzepte des sport¬

lichen Spiels und des Spielens einordnen.
• Sie haben verstanden,dass Sport durch Regeln konstituiert wird und damit prinzi¬

piell veränderbar ist; sie können diese Veränderungenzielgerichtetund adressaten¬
spezifisch herstellen.

• Sie können die erworbenen Kompetenzen auf andere Sportspiele und Rückschlag¬
spiele selbständigausweiten und anwenden.

• Sie können andere Personen in Sportspielen und Rückschlagspielenanleiten und
entsprechendderen Voraussetzungenund Zielvorhabenberaten und ihr Spielver¬
mögen weiter entwickeln

Inhaltliche Beschreibung • Zur Erreichung der oben genannten Ziele werden folgende Kurse angeboten:
- Grundlagender großen Sportspiele
- Grundlagender Rückschlagspiele

• Aufbauend auf diesen Basiskursenwerden im Bereich der großen Sportspiele
entweder Basketball oder Fußball oder Handbail oder Hockey vertieft.

• Entsprechendwerden im Bereich der Rückschlagspieleentweder Badminton
oder Squash oder Tennis oder Tischtennisvertieft.

Lehr- /Lernformen Wechsel zwischen verschiedenenFormen der praktischenArbeit und der theoretischen
Reflexion (u.a. Übung, Exkursion, Praktikum).

Prüfiingsmodalitätenund -formen Die Grundlagenkurseschließen jeweils mit einem Test (TN) ab, der die grundlegende
Demonstrationsfähigkeitin Komplexübungen(Technik) und die grundlegende Spielfä¬
higkeit (Taktik) überprüft. Das Absolvieren ist die Zulassungsvoraussetzungzu den Ver¬
tiefungskursen.
Die Kurse der Vertiefung schließen jeweils mit einer fachpraktischenTeilprüfung gemäß
§ 14 Abs. 4 Buchst, d ab. Diese Teilprüftingenbeinhalten sowohl eigene praktische De¬
monstrationensowie theoretische Aspekte (ca. 15 Min mündliche Erläuterung). Die
praktische Prüfung enthält Aufgaben zur Demonstrationsfähigkeit(Technik) und Formen
der spielnahen Überprüfung (Taktik). Die theoretischen Prüftingsanteilebeziehen sich
auf Fragen zur methodisch-didaktischenVermittlung, des Bewegungssehensund der
Bewegungskorrektur,sowie anderer für die jeweilige Sportart wichtigen Elemente. Nä¬
heres zu den Tests und den PrüflingsleistungenFachpraxis sind den sportartspezifischen
Priifuhgsbestimmungenzu entnehmen.

Zulassungsvoraussetzungen ErfolgreicherAbschluss von mindestenszwei Sportarten aus dem Modul GG 3
Verortung im Studium Hauptstudium
Art des Moduls und des Teile Veranstaltungzu „Grundlagender großen Sportspiele" *

Veranstaltungzu „Grundlagender Rückschlagspiele" *

Veranstaltungzu „Basketball oder Fußball oder Handball oder Hockey" (als Vertiefung
im Bereich der Sportspiele)**

Veranstaltungzu „Badmintonoder Squash oder Tennis oder Tischtennis" (als Vertiefung
im Bereich der Rückschlagspiele)**

* diese Veranstaltungensind vor der jeweiligen Vertiefung zu besuchen
** nach Maßgabe des Lehrangebots
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Modulnummer

BK7
Unterrichten in verschiedenen Settings
(Didaktik-Modul & Schulpraktikum)
Turnus Anzahlder SWS

9
6.-8. Sem. jährlich
Prüfbare Standards • Die Absolventenhabenden intentionalenCharaktervon Unterrichtverstanden und können

diesen in Ansätzenrealisieren.
• Sie verfügenüber theoretischeKompetenzenin Allgemeinerund sportartspezifischer Didaktik

sowie in Methodik.
• Sie können in einfach und komplexstrukturiertenSituationen methodischund didaktisch

verantwortlichhandeln.
• Sie kennen unterschiedlicheMöglichkeitendes Unterrichlensund können diese Formenadres¬

satenspezifischanwenden.
• Sie verfügenüber die Kompetenzzur Differenzierungihres Lehrstoffes.
• Sie verfügenüber die für UnterrichtnotwendigenkommunikativenKompetenzen.
• Sie sind in der Lage,sowohl das Unterrichtenals auch ihren eigenen Unterricht in unterschied¬

lichen Settingsauf der Basis einschlägiger(sport-) wissenschaftlicherTheorien zu reflektieren.
• Sie verfügenüber die Kompetenz.Unterricht systematisch zu beobachten und zu analysieren.

InhaltlicheBeschreibung • In unterschiedlichenArrangementsübernehmendie Studierendeneigene Lehrversuche,
die systematischanalysiertund auf der Folie existenter Lehr-Lem-Theorienreflektiert werden.

• Lehrversuchewerden in unterschiedlichenGruppen und mit unterschiedlichstenZielset¬
zungen, vom Freizeit-und Gesundheits-bis zum Leistungssport,unternommen.

• Alters- und geschiechtsspezifischeFragestellungenwerden besonders thematisiert.
Lehr- /Lernformen Wechsel zwischen verschiedenenFormen (u.a. Vorlesung, Seminar,Praktika,Projekt, Übung. Ex¬

kursion). Diejeweiligen Formensollen in unterschiedlicherGewichtungfolgendes umsetzen: In-
formationsvermtttlung,Bearbeitungtheorie-und praxisrelevanterAufgaben, Informationsverarbei¬
tung aus verschiedenenQuellen, selbständigeErschließung(einzeln und in Gruppen) von Fragestel¬
lungen zum Themenkomplex.Sportpädagogik', angemessenePräsentationeigener Ausarbeitungen.
Exemplarischwerdendie Kompetenzenim Rahmen einer Exkursionsystematisch erprobt.
Lehrversucneund Reflexionsphasenwechseln systematischab.

Prüfungsmodalitaten und -formen Teilnahmenachweisenach § 23 Abs. 3 werden durch eine regelmäßigeund aktive Mitarbeit erwor¬
ben. Diese wird durch das Führeneiner Arbeitsmappe,durch Protokollierung,durch ein Fachge¬
spräch (ca. 15Minuten),durch einen Test (ca. 75 Minuten)oder durch gleichwertige Beitragezu
einzelnen Veranstaltungennachgewiesen.
Leistungsnachweisenach § 23 Abs. 5 werden erbracht durch das erfolgreicheAbsolvieren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten)oder
• eines Referatsmit schriftlicherAusarbeitungoder
• einer Seminararbeitoder
• eines Projektbeitragsmit schriftlicherReflexion

Ist die erbrachte Leistungnicht ausreichendund wird sie nicht schlechterals mit 4,3 bewertet,wird
sie durch ein Fachgespräch(von ca. 20 Minuten Dauer)ergänzt. Näheres zum Teilnahmescheinund
zum Leistungsnachweisregelt die oder der verantwortlichLehrendezum Beginn des Semesters
Ein Abschlussder Praxisphase(im Umfang von insgesamt4 Wochen) im Sinne von § 6 Abs. 3 im
UnterrichtsfachSport erfolgt durch einen Praktikumbericht,in dem die in den studierten Modulen
vermitteltenKompetenzenmit Blick auf die Unterrichtserfahrungenkritisch reflektiert werden. Der
Abschlussder Praxisphaseim Sinne von § 6 Abs. 3 im UnterrichtsfachSport erfolgt nach Vorlage
des mindestensals ausreichendbewerteten Praktikumberichtsdurch eine Praktikumbescheinigung

Zulassungsvoraussetzungen Zwischenprüfunggemäß §22 Abs.3 Buchst, a und b
Verortung im Studium Hauptstudium
Art des Moduls und dessen Teile (P) Veranstaltungzu „Sport im Gymnasiumund in der Gesamtschule" * (1)

(P) Veranstaltung„Exkursion"(Dauer 10-14Tage)

Veranstaltungen(im Umfangvon 4 SWS) aus den nachfolgendenBereichennach Wahl:

(WP) Veranstaltungzu „Didaktikdes Sports" *
(WP) Veranstaltungzu „Planungund Analyse von Sportunterricht""
(WP) Veranstaltungzu „Schülerund Lehrer im Sportunterricht"*
(WP) Veranstaltungzu „Sport zwischen Unterrichtund Animation"

und zusätzlich
(P) Schulpraktikum(4 Wochen)

* diese Veranstaltungensind dem Schulpraktikumzugeordnet.Es sind insgesamt Veranstaltungen
im Unfang von 4 SWS dem Praktikumzu zuordnen
(1) diese Veranstaltungist vor dem Schulpraktikumzu besuchen
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Modulnummer
BK8

WAHL A

WAHLPFLICHTMODUL „Sportwissenschaft im Kontext"

Sport in Lebenslauf und Lebensführung

7. - 8. Sem.
Turnus Anzahl der SWS

8
jährlich

Prüfbare Standards Die Absolventen verstehen Sport als Bestandteil im Verlauf menschlicherBiographien
und sind in der Lage, Sport effektiv und zielgruppengerechtzu vermitteln. Sie erkennen
Sport als Element von Lebensstilen und Lebensführung,mit denen Menschen ihren All¬
tag organisieren.Sie wissen um die Abhängigkeitvon Lebensstilenund Lebensführung
von den verfügbaren Ressourcen und den ungleich verteilten Lebenschancen. Sie können
Sport als Bestandteil von Lebensstil und Lebensführungpädagogisch kompetent vermit¬
teln.

Inhaltliche Beschreibung ExemplarischeArbeitsfelder lauten:
• Verbindung von Lebenslauf, Lebensstil und Lebensführungund ihre Konse¬

quenzen für die Vermittlung von Sport;
• Sportstile von Individuen, sozialen Gruppen, Szenen und Milieus;
• Sport im Kontext von Entwicklungsförderungvon Kindern und Jugendlichen;
• Sport als Moderator im Prozess der Erschließungund Stärkung von Ressour¬

cen mit Blick auf die gesundheitlicheEntwicklung im Alter;
• Entwerfen und Umsetzen von Programmen,die Sport gezielt für interventori-

sche oder präventive Maßnahmeneinsetzen;
• Chancen und Grenzen sportlicher Aktivität für Menschen unterschiedlicher

Zielgruppen (z.B. Menschen mit Behinderungen).
Lehr- /Lernformen Wechsel zwischen verschiedenenFormen (u.a. Vorlesung, Praktika, Projekt, Übung).

Die jeweiligen Formen sollen in unterschiedlicherGewichtung folgendes umsetzen: In¬
formationsvermittlung,Bearbeitungtheorie-und praxisrelevanterAufgaben, Informati¬
onsverarbeitungaus verschiedenenQuellen, selbständige Erschließung (einzeln und in
Gruppen) von Fragestellungenzum Themenkomplex .Sport in Lebenslauf und Lebens¬
führung', angemessene Präsentation eigener Ausarbeitungen.

Prüfungsmodalitätenund -formen Teilnahmenachweisenach § 23 Abs. 3 werden durch eine regelmäßigeund aktive Mitar¬
beit erworben. Diese wird durch das Führen einer Arbeitsmappe,durch Protokollierung,
durch ein Fachgespräch(ca. 15 Minuten), durch einen Test (ca. 75 Minuten) oder durch
gleichwertigeBeiträge zu einzelnen Veranstaltungennachgewiesen.
Leistungsnachweisenach § 23 Abs. 5 werden erbracht durch das erfolgreicheabsolvie¬
ren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten) oder
• eines Referats mit schriftlicher Ausarbeitungoder
• einer Seminararbeit oder
• eines Projektbeitragsmit schriftlicherReflexion

Ist die erbrachte Leistung nicht ausreichendund wird sie nicht schlechter als mit 4,3
bewertet, wird sie durch ein Fachgespräch(von ca. 20 Minuten Dauer) ergänzt. Näheres
zum Teilnahmescheinund zum Leistungsnachweisregelt die oder der verantwortlichLehrendezum
Beginn des Semesters

Zulassungsvoraussetzungen Zwischenprüfungeemäß §22 Abs.3 Buchst, a und b
Art des Moduls und dessen Teile (P) Veranstaltung„Bewegungsprojekt"oder eine beliebige „Sportart nach Wahl"

Veranstaltungen(im Umfang von 6 SWS) aus den nachfolgenden Bereichen nach Wahl:
(WP) Veranstaltung zu „Sportstile von Individuen, sozialen Gruppen, Szenen und Milie¬

us"
(WP) Veranstaltungzu „Sport im Kontext von Entwicklungsförderung"
(WP) Veranstaltungzu „Sport im Alter"
(WP) Veranstaltungzu „Sportlicher Aktivität für Menschen unterschiedlicherZielgrup¬

pen"
(WP) Veranstaltungzu „Theorie und Praxis des Sports mit behinderten Menschen"
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Modulmimmer

BKS

WAHL B

WAHLPFLICHTMODUL „Sportwissenschaft im Kontext"

„Gesundheitskompetenz für Sportlehrer/innen"

7. - 8. Sem.
Turnus Anzahl der SWS

8
jährlich

Prüfbare Standards Kenntnisse von Mechanismen der Gesunderhaltung und der Krankheitsentstehung sowie
von den Mitteln des Sportes, Anpassungs-, Abwehr- und Schutzfunktionen zu starken.
Grundlagenwissen zur Diagnostik sportlicher Leistungsfaktoren und der Umsetzung in
praktisches Trainingshandeln.

Inhaltliche Beschreibung • Definition des Begriffes Gesundheit, Homöostase- und Chaos-Theorie
• Biologie von Wachstum, Regeneration, Degeneration und Altern
• Mechanismen der Krankheitsentstehung (allgemeine Krankheitslehre)
• Funktion des Immunsystems und Mechanismen der Entzündung und der Tumorent¬

stehung
• Bedeutung von Trinken und Getränken, allgemeine Ernährungslehre, Sport und

Ernährung
• Gehirn und Sport, Mechanismen der Bewegungssteuerung und der Bewegungskon¬

trolle
• Methoden der Leistungsdiagnostik und Belastungssteuerung für den Schul und

Gesundheitssport bzgl. des Kreislaufssystems, der Kraft, der muskulären Dysbalan-
cen und der Koordination

Lehr- /Lernformen Wechsel zwischen verschiedenen Formen (z.B. Vorlesung, Übung). Die jeweiligen For¬
men sollen in unterschiedlicher Gewichtung folgendes umsetzen: Informationsvermitt-
lung, Bearbeitung theorie- und praxisrelevanter Aufgaben, Informationsverarbeitung aus
verschiedenen Quellen, selbständige Erschließung (einzeln und in Gruppen) gesundheits-
und trainingswissenschaftlicher Fragestellungen, angemessene Präsentation eigener Aus¬
arbeitungen.

Prüfungsmodalitäten und -formen Teilnahmenachweise nach § 23 Abs. 3 werden durch eine regelmäßige und aktive Mitar¬
beit erworben. Diese wird durch das Führen einer Arbeitsmappe, durch Protokollierung,
durch ein Fachgespräch (ca. 15 Minuten), durch einen Test (max. 75 Minuten) oder
durch gleichwertige Beiträge zu einzelnen Veranstaltungen nachgewiesen.
Leistungsnachweise nach § 23 Abs. 5 werden erbracht durch das erfolgreiche absolvie¬
ren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten) oder
• eines Referats mit schriftlicher Ausarbeitung oder
• einer Seminararbeit oder
• eines Projektbeitrags mit schriftlicher Reflexion

Ist die erbrachte Leistung nicht ausreichend und wird sie nicht schlechter als mit 4,3
bewertet, wird sie durch ein Fachgespräch (von ca. 20 Minuten Dauer) ergänzt. Näheres
zum Teilnahmescheinund zum Leistungsnachweisregelt die oder der verantwortlich Lehrendezum
Beginn des Semesters.

Zulassungsvoraussetzungen Zwischenprüfung gemäß §22 Abs.3 Buchst, a und b
Art des Moduls und dessen Teile (P) Vorlesung zu „Grundlagen der Gesundheitsphysiologie und allgemeinen Krankheits¬

lehre"
(P) Vorlesung zu „Grundlagen allgemeiner Ernährungslehre und spezieller Ernährung

des Sportlers"
(P) Übung/Seminar I zu „Diagnostik sportlicher Leistungsfaktoren und Trainingssteue¬

rung im Schul- und Gesundheitssport"
(P) Übung/Seminar 2 zu „Diagnostik sportlicher Leistungsfaktoren und Trainingssteue-

rung im Schul- und Gesundheitssport"
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Modulnummer

BKS

WAHL C

WAHLPFLICHTMODUL „Sportwissenschaft im Kontext"

„Soziale Trends im Sport"

7. - 8. Sem.
Tumus Anzahl der SWS

g
jährlich

Prüfbare Standards Die Absolventen dieses soziologisch orientierten Moduls können aktuelle Entwicklungen
im Sport deutend verstehen und erklären. Vor diesem Hintergrund lernen sie die theoreti¬
schen und empirischen Grundlagen über den sozialen Wandel in modernen Gesellschaf¬
ten und die Bedeutungen, Auswirkungen und Folgen aktueller Veränderungsprozesse im
Hinblick auf ausgewählte Bereiche des Sports kennen.

Inhaltliche Beschreibung • theoretische und empirische Erkenntnisse zum sozialen Wandel im Sport

• Bedeutung des Körpers als Lebensstilelement und Mittel der symbolischen

(Selbst-) Darstellung in modernen Gesellschaften
• strukturellen Effekte des sozialen Wandels

• Einbezug des sozialen Wandels der Gesellschaft in die Ausgestaltung von Pra¬
xisprogrammen einbezogen

Lehr- /Lemformen Wechsel zwischen verschiedenen Formen (z.B. Vorlesung, Übung, Seminar). Die jewei¬
ligen Formen sollen in unterschiedlicher Gewichtung folgendes umsetzen: Informations¬
vermittlung, Bearbeitung theorie- und praxisrelevanter Aufgaben, Informationsverarbei¬
tung aus verschiedenen Quellen, selbständige Erschließung (einzeln und in Gruppen)
sozialwissenschaftlicher und soziologischer Fragestellungen, angemessene Präsentation
eigener Ausarbeitungen.

Prüfungsmodalitäten und -formen Teilnahmenachweise nach § 23 Abs. 3 werden durch eine regelmäßige und aktive Mitar¬
beit erworben. Diese wird durch das Führen einer Arbeitsmappe, durch Protokollierung,
durch ein Fachgespräch {ca. 15 Minuten), durch einen Test (max. 75 Minuten) oder
durch gleichwertige Beiträge zu einzelnen Veranstaltungen nachgewiesen.
Leistungsnachweise nach § 23 Abs. 5 werden erbracht durch das erfolgreiche absolvie¬
ren:

• einer Klausur (in der Regel mit einer Dauer von 90 Minuten) oder
• eines Referats mit schriftlicher Ausarbeitung oder
• einer Seminararbeit oder
• eines Projektbeitrags mit schriftlicher Reflexion

Ist die erbrachte Leistung nicht ausreichend und wird sie nicht schlechter als mit 4,3
bewertet, wird sie durch ein Fachgespräch (von ca. 20 Minuten Dauer) ergänzt. Näheres
zum Teilnahmescheinund zum Leistungsnachweisregelt die oder der verantwortlich Lehrendezum
Beginndes Semesters .

Zulassungsvoraussetzungen Zwischenprüfung gemäß §22 Abs.3 Buchst, a und b
Art des Moduls und dessen Teile (P)Veranstaltung zu „Analyse sozialen Wandels in modernen Gesellschaften"

und Veranstaltungen {im Umfang von 6 SWS) aus den nachfolgenden Bereichen nach
Wahl:
(WP) Veranstaltung zu „Körper, Individualisierung und Sport"
(WP) Veranstaltung zu „Sport, Milieu, Kultur - Neue Sportarten als Ausdruck von Mi¬
lieukulturen"
(WP) Veranstaltung zu „Neue Sportarten als Herausforderung für Vereine"
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Studienplan Sport Lehramt an Berufskollegs
(65 SWS); (Regelstudienzeit 9 Semester)

Sem. Module im Fach Sport SWS
Grundstudium

1 \A,J .1DI/ 1Modul BK.1 H,f__1„|of 1Modul DK.2 8
WS „Der Mensch

als biologi¬
sches System"

„Bewegen und
Trainieren"

2
SS

/QOJI7C\(aSWs)
zwei TN
einLN

Modul BK 3

8

3
WS

Modul BK 2

(SSWS)
ein TN
ein LN

„Individual-
sport"

(SSWS)

Modul BK 4

„Sport in
soziologischer

10

vier PLFP Perspektive"
4
SS (8SWS)

zwei TN
einLN

Modul BK 5

„Sport in
pädagogischer

8

Zwischenvrüfuns
Perspektive"

(8SWS)

PL/ZP

£34

Hauptstudium

5
WS Modul BK 6

„Sport, Spiel
und Spielen"

ein TN
ein LN

8

6
SS

(8SWS)

zwei TN
zwei PLFP

Modul BK 7

„Unterrichten
in verschiede¬

Modul BK 8
„Sportwissenschaftim Kontext"

8

7
WS

nen Settings"
(Didaktik-
Moaul&

Schulprakti¬
kum)

WAHL A

„Sport in Le¬
benslauf und
Lebensfüh¬

WAHL B

„Gesundheits¬
kompetenzfür

Sportleh¬

WAHL C

Soziale
Trends im

Sport"

7

8
SS

(9 SWS)
zwei TN
einLN

rung"

(8 SWS)
zwei TN
einLN

rer/innen"

(8 SWS)
zwei TN
einLN

(8 SWS)
zwei TN
einLN

8

Abschluss Hauptstudium 131
9

WS
ggf. Examensarbeitin Sport £65

TN=Teilnahmenachweis;LN=Leistungsnachweis;PLFP=PrüfungsleistungFachpraxis
Entweder im Grund- oder Hauptstudium sind zudem folgende fachspezifische Nachweise zu
erwerben:

> Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens der DLRG/des DRK
in Silber.

> Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs „Erste Hilfe"



Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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